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Bestimmungen
für

die Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1900.

— Abänderung des Beschlusses des Bundesraths vom 7. Juli 1892 betreffend Viehzählung. —

Statt der nach dem Beschlusse des Bundesraths vom 7. Juli 1892 am 1. Dezember 1902 aus-

zuführenden Viehzählung soll eine solche am 1. Dezember 1900 stattfinden.

Hierbei treten an die Stelle der Muster A und C die beifolgenden beiden Muster.

Zu Ziffer 4 der Bestimmungen tritt als letzter Absatz hinzu:

„Für die durch Muster C Spalten 91 und 92 vorgeschriebene Ermittelung des im Jahre 1900
gewonnenen Honigs empfiehlt es sich, in den Viehstandsschätzungsbezirken, soweit möglich, die Bienen-
zucht-(Imker-) Vereine heranzuziehen, und für jeden Schätzungsbezirk den Durchschnittsertrag eines Bienen-
volkes an Honig - ausschließlich des den Bienen zur Ueberwinterung verbleibenden — feststellen zu

lassen und zwar gesondert für Bienenstöcke mit und ohne bewegliche Waben.“

Im Uebrigen finden die Bestimmungen vom 7. Juli 1892 sinngemäße Anwendung. Der Termin,
bis zu welchem die Nachweise spätestens dem Kaiserlichen Statistischen Amte einzusenden sind, ist der
1. Januar 1902.



MusterA.

Viehzählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1900.

Hausliste.

Staat: .................................................................... Gemeinde: .......................................................

Bezirk: .................................................................  Straße: .............................................................         Haus-Nr. ........

Es ist die Zahl des in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember in diesem Hause und

den zugehörigen Nebengebäuden und sonstigen Räumlichkeiten (im gesammten Gehöft, Anwesen), auch in

Schlachthäusern, Bergwerken 2c. vorhandenen Viehes nach den unten bezeichneten Gattungen und

Abtheilungen anzugeben. Dabei ist gleichgültig, wer Eigenthümer des Viehes ist.

Vorübergehend (auf Reisen, Fuhren 2c.) abwesende Viehstücke und auch solche, welche im Laufe

des 1. Dezember verkauft werden, sind hier mit aufzuzeichnen. Nicht mitzuzählen ist Vieh, welches im

Laufe des 1. Dezember erst gekauft wird, sowie nur zufällig und vorübergehend im Gehöft anwesendes.

Schlächter (Metzger) und Händler haben auch das bei ihnen stehende zum Schlachten oder Verkaufe

bestimmte Vieh, sofern es nicht etwa erst am 1. Dezember gekauft ist, aufzuführen.

Schafherden sind stets in der Gemeinde zu zählen, wo sie sich auf Weide oder in Fütterung,

wenn auch nur vorübergehend, befinden.

Die Richtigkeit der Angaben ist von demjenigen zu bescheinigen, unter dessen unmittelbarer

Aufsicht und Verwaltung das Haus (Gehöft, Anwesen) steht, auch wenn derselbe nicht Eigenthümer

des Viehes ist.
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  I. Pferde.                                                                                                                                                                                        Anzahl

             1. Fohlen unter 1 Jahr alt ..........................................................................
             2. 1 bis 2 (noch nicht 2) Jahre alte Pferde .......................................

             3.   2 bis 3 Jahre alte Pferde .....................................................................

             4.  3 bis 4 Jahre alte Pferde ......................................................................

                             Darunter Militärpferde) ................................................................

             5.  4 Jahre alte und ältere Pferde und zwar:

                       a) Zuchthengste ......................................................................................

                       b) ausschließlich oder vorzugsweise zu landwirthschaftlicher  ArbeitbenutztePferde
                       c) Militärpferde) ....................................................................................

                       d) alle anderen 4 Jahre alten und älteren Pferde ..................

                                                                       Gesammtzahl(Summe zu I) ...............

             Noch zu l. Wie viele Fohlen sind in den letzten 12 Monaten im Hause (gesammten

                  Gehöft, Anwesen) überhaupt lebend geboren worden, gleichviel ob nochim Hause
                  (Gehöft, Anwesen) vorhanden oder nicht?  ...................................

   II. Maulthiere und Maulesel.

             Gesammtzahl (Thiere jeden Alters) ....................

  III. Esel.

             Gesammtzahl (Thiere jeden Alters) ...................

  IV. Rindvieh.

             1. Kälber bis 6 (noch nicht 6) Wochen alt ......................................

             2. Kälber von 6 Wochen bis  Jahr alt ...........................................

             3. Jungvieh von  bis 1 Jahr alt ........................................................

             4. Jungvieh von 1 bis 2 Jahre alt .....................................................

                                     {a) Davon zur Zeit aus Mast gestellt? .....................
                   Zu 4.     {   b) Unter dem Jungvieh befinden sich wie viele schon zur

                                     { Zucht benutzte Bullen (Zuchtstiere) ...........................

             5.  2 Jahre altes und älteres Rindvieh, und zwar:

                        a) Bullen (Zuchtstiere) .........................................

                        b) sonstige Stiere und Ochsen .......................
                                   Zu b. Davon zur Zeit auf Mast gestellt? ....................

                        c) Kühe (auch Fersen, Kalbinnen) ............................................

                                                               Gesammtzahl (Summe zu IV) ................

             Noch zu IV. Wie viele Kälber sind in den letzten 12 Monaten im Hause

             (gesammten Gehöft, Anwesen) überhaupt lebend geboren worden, gleichviel ob
             noch im Hause (Gehöft, Anwesen) vorhanden oder nicht? ......................

) Als Militärpferde gelten alle zu militärischen Zwecken gehaltenen Pferde, für welche Rationen in Natur oder

in Gestalt von Geldvergütung oder gegen Bezahlung aus Magazinen der Militärverwaltung abgegeben werden. Pferde
der Landgendarmerie gelten nicht als Militärpferde.
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   V. Schafe.                                                                                                                                                                                        Anzahl

             1. Unter 1 Jahr alt (Lämmer) ...........................

             2. 1 Jahr alt und älter, und zwar:

                        a) Böcke ..............................
                        b)   Mutterschafe (Zibben) .........................

                        c)   Hammel  (Schöpfe) ...........................

                                                                                              Gesammtzahl (Summe zu V) .............................

  VI. Schweine.

             1. Unter  Jahr allt .............................

             2.   Von  bis (noch nicht) 1 Jahr alt
             3.   1 Jahr alt und älter, und zwar:

                        a) Zuchteber .....................
                        b) Zuchtsäue ....................

                        c)   sonstige mindestens 1 Jahr alte Schweine ...........................
                                                                                               Gesammtzahl(Summe zu VI) ..........................

  VII. Ziegen.

             Gesammtzahl der Ziegen (Gaisen) und Ziegenböcke, einschließlich der Ziegenlämmer

 VIII. Federvieh, einschließlich des jungen Federviehs (Küken u. s. w.).

              1.   Gänse (Gesammtzahl) ...............................
              2. Enten (Gesammtzahl) ................................

              3. Hühner (Gesammtzahl) .............................

              4. Truthühner (Gesammtzahl) ......................
              5. Perlhühner (Gesammtzahl) ......................

  IX. Bienenstöcke.)

              Gesammtzahl ............................
              Wieviel Stöcke mit beweglichen Waben sind unter dieser Gesammtzahl?

) Falls sich in einem Bienenstocke (Bienenhause) mehrere Bienenvölker befinden, so wird jedes Volk als
1 Stock gerechnet.
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Ergebnisse der Viehzählung

im (Staat)

                                                                                                                                            I.Pferde

                                                                                                           Stückzahl

Staat                  Fläche                    1 bis    2 bis       3 bis (noch nicht)    4 Jahre alte und ältere Pferde           In den
                                                                                              4 Jahre alte Pferde                   aus,

und größere        in       Fohlen  (noch  (noch                                                               schließl.                zu- Pferde letzten

                                               unter    nicht)  nicht) Zucht . aeo Milliär- ¶ Alle lammen i 2 No.
verwaltunysbezirke qkm 1 Jahr 2 Jahr 8 gahre in darunter 6 zu kont- 4 Jahre über- noun

ait aut atte must. hensste chaluicher verde anderen);olte umm hauptsebotene
Ganzen rbei T altere

 WVserbet — » —

1 2 3 4 5 6 - 8 9 10 . 11 112813 14

l

IV. RNindvieh

Stücksahl Summe des Berkaufswerths in Mark

2 Jahre altes und älteres Rindvieg " 6 der des Jungolehs von der 2 Jahre alten und älteren

|vAAnden d Kälber des 1 bis 2 Jahre alt 4 ——
Sonstige Stlere Rind- setzien der . sonsitgen Stiere und -

und Ochsen gühe 119 12 Mo- Kälber von Jungviehn " Bulten ochsen Kübe
Bullen —— Zu- vieh "„ noch nich# Wochen vo#n  des nicht (auch

davon lauch u# . naten 6 Wochen bis * auf Mast des (Zucht- Fersen
(Zuchl- übesr zur geit Fersen, omüber lebend an Wonat bls 1 Jahr gestelten auf Mast der nicht auf 5 u **

Kal- geborcne · ItlekOMaftqellellleaCUCtlert menbaupt#.n all
stiere) haupi iun binnen) gülber * (rin?se gesteilien (er. 32 minoss gesteiten bunen

(ep. 25)S. 20)Sy. 27)B2 (ev. 29) %. 31)S. 38P) (Ep. 83) (Sp. 34)

s31 2 s8 36% os a0 10 4ru 4 s 44 4 *

.

v. Schaje VI. Schweine

Summe des Berkaufswerthse in Mark Gesammtes Lebendgewichl Stückzahl Summe des Verklaufs

der 1 Jahr alten und der 1 Jahr alten und der 1 Jahr alien und —

alteren t älteren älieren Schweine, - der

 ti r rnn — — ver uner  bis
alten Mutter- allen Mutlter- unter D über=  Jahr (noch nich)

Hammel . Hammel (noch nicht)

Schafe Bocle schaje Echopse) Schase Boce schase Echöpse))“- Jahr Jaht Zuchl= Zuchl- son- haupt allen 1 Jahr
(Lämmer) (Zlbben) (Lämmer) (Zlbben) aen eber säue ltigen allen

alten .

(Sp.56)(Sp.z·t)(Sp.Hs)(S-.sa)(So.56)(sp.57)«(sp.58)(5p.59) (Sp. 69) (Sp. 10)

 22 6 64 2 60 66 od 70 1 2 7 #% 1 7

l l «



am 1. Dezember 1900
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Zusammenstelluugsmuster C

II. Maulthiere ln is IV. NMindvieh
— und Maulesel « -

Summe des Verkaufswerihs in Mark Chiere (Thlere Stückzahl

· jeden Alters) ieden Alters) aolb Juugoleh von 1 bis 2 Jahr alt

der der der der der anderen r as er darunter
—————————...— lber von Jungvieh —

uner2 Jahr Zahre« Jahre Zucht. alien Summe des S#umme des noch nich ## Wochen von 7“ scon zur

Johr ollen. alten]olten benzsieund alleren Au= Berkauss= An-] Verkaufse wochen bis bis 1 Jahr dber: zgur Zeit gucht be.
1 Johr zahll! werihs zahl! werihs s .- auf Mast

Pferde Pferde Pferde Plerde s in More all 6 Monale al: haupt sent nutzte Bullen
in Mar . esit

n Mar alt 6 (Zuchtstlere)

(Sp.3)(Sp.4(Ep.5)(Sp.60(Sp.8)(Sp.9bis1 — —

15 16 17 18 1 20 21 22 27 24 25 26 27 23 20 80

I

s
l

— — o. Schafe 6

Gesammles Lebendgewicht Stückzahl

der des Jungviehs der 2 Jahre alten und älteren 1 Jahr alle und ältie
der gälb non 1 bls 2 Jahr alt unter 4r*5 —

Kalber lonstigen Stiere und 6

6 * " von  es nich des — — alte Multer-
noch nicht 1 (auch 5 14%auf Mast (Zucht- der uucht auf Schaf ammelber=
6 Wochen bis 1 Jahr 6 aiif Mast der aufMast Fersen, chafe Böcke schafe6 Mobe ( Vestellten "en stiere) Mast geslellten, Läm- (SchörsHbaupt

alt all · alt gestenlten gestellten Kalbinnen)äm= (Zibben)
I (sp.28mlsms (Sp. 32 minus mer)

(E. 2)sv. 23)| (Fp. 27) So. 20) (Sr. 20)v. b1) Sv. 83) (Sp. 33) (Spv. 34)

17 48 19 50 51 52 82 l 54 55 56 57 58 59 60

. *-
1 1 I

It

VII. Ziegen VIII. Frenc ganscht- des jungen #6 ### vBienenstode
Federviehs (Kuken u. f. w.) —————

werihs * Mart Gesammies Lebendgewicht Ectrag imrentndape1500anSonig
—# 126deelinn Gesammtzahl Stuctzahl bausschitetilte t Bienen-ahr allen un . ,-- – völkern zur Ueberwinterung ver-

älleren Anzahl Summe 4 · « bleibenden) P

— der der 1 Jahr des des —

1 bis 8 giegen. Verkaufs- der der von den Bienenstöcken

ducheZJucht, Ilonsigen (noc uuchh nm wuehs werhs dee der der r—s
r 8 1 Jahr und älteren ch Trut= Berl. tzeweg· beweg- ohne mit

eber säue Schwelnel allten über- in Gänse Enten Hühner bewegliche beweglichen
« hnhtmhühmklichc lichen 8

haupt Mark « Waben aben
(Sp. 71 bis Waben Waben

(Sp. 71)(Sp. 72) (Sp. 70))o. 70) Sp. 79) 12 d2

* 76 79 90 61 82 83 * 85 s8 67 s so so no m og

l
I I
l -

i .
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